
Wo man noch heuer aktiv werden sollte

Steuertipps 
zum Jahresende

Eine rasche Steueroptimierung vor 
 Jahresende macht sich bezahlt!

Von der Arbeitsplatzpauschale bis zur Teuerungs -
prämie. Woran sollten Arbeitnehmer wie Selbst -
ständige heuer noch denken?                                                      
VON SUSANNE KOWATSCH
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Einen großen 
Wurf im Steuer-
recht hat es in 
letzter Zeit zwar 
nicht gegeben, 

ein paar Details sind den-
noch neu. Und schließlich 
gibt’s auch ein paar steuer-
liche Evergreens, die man 
nicht vergessen sollte. 
 
Für  
Arbeitnehmer 

 
Werbungskosten  
noch bezahlen 
Wer sie noch für das Jahr 
2023 absetzen möchte, soll-
te Werbungskosten wie z. B. 
für Fortbildungsseminar, 
Kurs, Schulung etc. inklusi-
ve Reisekosten und Verpfle-
gung heuer bezahlen. Ne-
ben Kosten für Ausbildung 
und Umschulung fallen un-
ter Werbungskosten bei-
spielsweise: Familienheim-
fahrten, Kosten für eine 
doppelte Haushaltsführung, 
Telefonspesen, Fachlitera-
tur, beruflich veranlasste 
Mitgliedsbeiträge. 

Auch Aufwendungen 
für Arbeitsmittel wie z. B. 
Computer, Drucker etc., die 
für berufliche Zwecke be-
nötigt werden, können als 
Werbungskosten abgesetzt 
werden. „Insoweit das Ar-
beitsmittel 1.000 Euro nicht 
übersteigt, kann es im Jahr 
2023 sofort abgeschrieben 
werden, da es bis zu diesem 
Betrag als geringwertiges 
Wirtschaftsgut angesehen 
wird“, erklärt Steuerberate-
rin Silvia Moser, Senior-Ma-
nagerin bei Ecovis Austria. 

„Die Finanzverwaltung er-
kennt jedoch ohne Nach-
weis nur einen Anteil von 
60 Prozent als betrieblich 
an, weshalb ein Privatanteil 
von 40 Prozent auszuschei-
den ist.“ Sprich: Sollte der 
Laptop 900  Euro kosten, 

können 540 Euro (60 Pro-
zent) als Werbungskosten 
abgeschrieben werden. 

 
Öko-Sonderausgaben 
Die über viele Jahre belieb-
ten (Topf-)Sonderausgaben 
für Prämienzahlungen in 
die Lebensversicherung 
und Co. wurden ja leider ab-
geschafft, dafür wurde im 
letzten Jahr eine neue „Öko-
Sonderausgabenpauschale“ 
geschaffen: „Damit können  
Ausgaben für die thermi-
sche Sanierung von Gebäu-
den oder für die Umrüstung 
auf ein klimafreundlicheres 
Heizsystem als Sonderaus-
gaben geltend gemacht wer-
den“, erklärt Silvia Frasch, 
Steuerberaterin bei LBG 
Österreich. Vorausgesetzt, 
für die thermische Sanie-
rung wurden mehr als 
4.000 Euro bzw. mindes-
tens 2.000 Euro beim Heiz-
kesseltausch (nach Abzug 
der damit verknüpften Bun-
desförderung) ausgegeben, 
stehen für das Jahr 2023 
800 bzw. 400 Euro als Öko-
Sonderausgabenpauschale 
zu. Die Pauschale wird be-
ginnend mit dem Jahr der 
Auszahlung der Förderung 
für insgesamt fünf Jahre au-
tomatisch in der Arbeitneh-
merveranlagung berück-
sichtigt. So werden in Sum-
me bis zu 4.000 bzw. 2.000 
Euro steuerlich wirksam.  

 
Homeoffice  
Drei Euro pro Homeoffice-
Tag für maximal 100 Tage 
pro Jahr, maximal also 
300 Euro jährlich, können 
Arbeitgeber ihren Mitar -
beitern steuerfrei abgelten. 
Um die Homeoffice-Tage 
 belegen zu können, trifft die 
Arbeitgeber eine Aufzeich-
nungspflicht. Wird der 
steuerfreie Höchstbetrag 
von drei Euro pro Tag vom 
Arbeitgeber nicht ausge-

schöpft oder gewährt er gar 
kein Pauschale, kann der 
Arbeitnehmer den Diffe-
renzbetrag in seiner Arbeit-
nehmerveranlagung als 
Werbungskosten geltend 
machen. Noch etwas: So-
fern mindestens 26 Tage im 
Jahr im Homeoffice gear-
beitet werden, können für 
die ergonomische Einrich-
tung eines Arbeitsplatzes 
zu Hause (Schreibtisch, 
Sessel) bis zu 300 Euro jähr-
lich als Werbungskosten 
geltend gemacht werden. 

 
Für Arbeit -
nehmer und  
Arbeitgeber 

 
Nicht vergessen:  
Teuerungsprämie 
Auch heuer besteht die 
Möglichkeit, Mitarbeiter 
am Vorjahreserfolg des Un-
ternehmens lohnsteuerfrei 
zu beteiligen, und zwar bis 
zur Höhe von 3.000 Euro 
(Mitarbeitergewinnbeteili-
gung). Häufig noch attrakti-
ver ist aber die Teuerungs-
prämie von maximal 3.000 
Euro pro Mitarbeiter, die 
für 2023 ausbezahlt werden 
darf (2.000 Euro jedenfalls, 
weitere 1.000 Euro auf Basis 
einer lohngestaltenden Vor-
schrift). Die Teuerungsprä-
mie ist von Lohn- und Kom-
munalsteuer, Dienstgeber-
beitrag sowie Sozialversi-
cherungsbeiträgen befreit. 
Und sie kann auch nur 
 einzelnen Mitarbeitern ge-
währt werden. Die Teue-
rungsprämie darf aber 
nicht andere „normale“ Prä-
mien ersetzen, sie muss 
 zusätzlich gewährt werden. 

 
Kinderbetreuungs -
kosten steuerfrei 
Leistet der Arbeitgeber al-
len Mitarbeitern oder be-
stimmten Gruppen einen 

Zuschuss für die Kinderbe-
treuung, ist dieser bis zu 
1.000 Euro jährlich pro Kind 
bis zum zehnten Lebens-
jahr von Lohnsteuer und 
SV-Beiträgen befreit, vo-
rausgesetzt, der Zuschuss 
wird vom Arbeitgeber di-
rekt an die Kinderbetreu-
ungseinrichtung oder eine 
pädagogisch qualifizierte 
Person oder in Form eines 
Gutscheins geleistet. Kei-
nesfalls darf die Zahlung di-
rekt an den Mitarbeiter ge-
leistet werden. 

 
Jobticket und  
Klimaticket 
Auch nicht zu vergessen: 
Der Arbeitgeber kann die 
Kosten für ein öffentliches 
Verkehrsmittel überneh-
men, die Leistung bleibt 
steuerfrei, wenn das Ticket 
zumindest am Wohn- oder 
am Arbeitsort gültig ist. 
Auch das Klimaticket fällt 
hier grundsätzlich darunter. 
Der Arbeitgeber muss auch 
nicht die gesamten Kosten 
übernehmen, auch eine 
teilweise Übernahme ist 
möglich. Wird im Gegenzug 
für das Jobticket allerdings 
ein Gehaltsteil gekürzt, liegt 
eine nicht begünstigte, 
steuerpflichtige Gehalts-
umwandlung vor. 

 
Für  
Unternehmer 

 
Geringwertige 
 Wirtschaftsgüter 
Steht heuer ein Gewinn ins 
Haus, der steuerlich mini-
miert werden soll? Wenn 
noch heuer die eine oder 
andere Investition getätigt 
wird und das angeschaffte 
Wirtschaftsgut auch noch 
bis zum 31. Dezember 2023 
in Betrieb genommen wird, 
steht die Halbjahresab-
schreibung zu. Noch besser: 
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In letzter Minute ange-
schaffte und in Betrieb 
 genommene geringwertige 
Wirtschaftsgüter – dazu 
zählen Investitionen mit 
Anschaffungskosten von 
bis zu 1.000 Euro (exklusive 
USt bei Vorsteuerabzug) – 
können heuer sofort zur 
Gänze abgesetzt werden. 

 
Degressive  
Abschreibung 
Nach dem 30. 6. 2020 ange-
schaffte oder hergestellte 
Wirtschaftsgüter können 
mit einem unveränderli-
chen Prozentsatz von bis zu 
30 Prozent vom jeweiligen 
Buchwert abgeschrieben 
werden (= degressive Ab-
schreibung). Ausgenom-
men davon sind Gebäude 
und andere Wirtschaftsgü-
ter, die Sonderabschrei-
bungsregeln unterliegen, 
Kfz mit CO2-Emissionswer-
ten von mehr als 0 g/km, 
unkörperliche Wirtschafts-
güter, die nicht den Berei-
chen Digitalisierung, Öko-
logisierung und Gesund-
heit/Life Sciences zuzuord-
nen sind, aber auch ge-
brauchte Wirtschaftsgüter 
sowie Anlagen für fossile 
Energieträger. „Die bei der 
degressiven Abschreibung 
höhere Abschreibung zu 
Beginn der Nutzungsdauer 
führt bei langlebigen Wirt-
schaftsgütern zu Liquidi-
tätsvorteilen“, weiß Michael 
Bergmann, Steuerberater 
bei LBG Österreich, und 
 ergänzt: „Ein einmaliger 
Wechsel von degressiver zu 
linearer Abschreibung ist 
möglich und auch sinnvoll, 
wenn die lineare Abschrei-
bung nach einigen Jahren 
höher ist als die degressive.“ 

Aufgepasst, es gibt hier 
eine Neuerung: Für Ge-
winnermittler gemäß § 5 
Abs 1 EStG gilt für ab dem 
1. 1. 2023 angeschaffte oder 

hergestellte Wirtschafts -
güter die Maßgeblichkeit 
des Unternehmensrechts 
gemäß § 124b Z 356 EStG. 
Bergmann erklärt: „Das be-
deutet, dass eine degressive 
Abschreibung nur dann 
steuerlich gewählt werden 
kann, wenn diese auch un-
ternehmensrechtlich zur 
Anwendung gelangt.“  

 
Gewinnfreibetrag 
Allen selbstständigen na-
türlichen Personen steht 
der Gewinnfreibetrag (GFB) 
unabhängig von der Ge-
winnermittlungsart zu. Der 
GFB beträgt seit dem Jahr 
2023 bis zu 15 Prozent des 
Gewinns, maximal 45.950 
pro Jahr. Ein Grundfreibe-
trag von 15 Prozent von bis 
zu 30.000 Euro Gewinn 
wird automatisch gewährt, 
darüber steht ein investiti-
onsbedingter GFB nur zu, 
wenn man im betreffenden 
Jahr bestimmte Investitio-
nen tätigt, beispielsweise in 
bestimmte Wertpapiere.  

Lesetipp: Im GEWINN 
extra des Vormonats finden 
Sie auf Seite 64 aktuelle 
Wertpapiertipps!  

 
Investitionsfreibetrag 
Mit dem Wirtschaftsjahr 
2023 wurde ein Investiti-
onsfreibetrag (IFB) einge-

führt. Er bringt eine zusätz-
liche Abschreibung von 
zehn Prozent, bei klima-
freundlichen Investitionen 
sogar von 15 Prozent der An-
schaffungskosten der Anla-
gegüter. Geltend gemacht 
kann der IFB für Anschaf-
fungs- oder Herstellungs-
kosten in Höhe von maxi-
mal einer Million Euro jähr-
lich werden. Vorausgesetzt, 
dass es sich um Wirtschafts-
güter des abnutzbaren An-
lagevermögens mit einer 
Nutzungsdauer von min-
destens vier Jahren handelt 
und dass sie einem inländi-
schen Betrieb bzw. einer 
 inländischen Betriebsstätte 
zuzuordnen sind.  

Ausgenommen vom IFB 
sind Wirtschaftsgüter, für 
die der investitionsbedingte 
Gewinnfreibetrag geltend 
gemacht wird, aber auch ge-
ringwertige oder gebrauch-
te bzw. unkörperliche Wirt-
schaftsgüter (ausgenom-
men solche aus den Berei-
chen Digitalisierung, Öko-
logisierung oder Gesund-
heit/Life Sciences) sowie 
nicht klimafreundliche 
Wirtschaftsgüter (z. B. kon-
ventionell betriebene Kfz). 

Tipp: „Der neue Inves-
titionsfreibetrag kann nicht 
gleichzeitig mit dem inves-
titionsbedingten Gewinn-

freibetrag geltend gemacht 
werden. Im Zuge der Erstel-
lung der Steuererklärung 
sollte daher für jedes rele-
vante Wirtschaftsgut über-
legt werden, welche Varian-
te vorteilhafter ist“, erklärt 
Moser. 

 
Neu: Steuerfreie 
 Überführung von 
Betriebs gebäuden 
Leer stehende Betriebsge-
bäude können seit Mitte 
2023 leichter außerbetrieb-
lich genützt werden, etwa 
für eigene Wohnzwecke 
oder auch zur Vermietung. 

Bisher galt bei Entnah-
men von Betriebsgebäuden 
ins Privatvermögen, dass 
diese zum Teilwert mit 
30 Prozent Immo-ESt belas-
tet werden. Handelte es sich 
um eine Betriebsaufgabe, 
kam es zu einer Aufdeckung 
stiller Reserven, die mit Im-
mo-ESt versteuert wurden 
(Ausnahme: Das Betriebsge-
bäude war der Hauptwohn-
sitz bis zur Betriebsaufgabe, 
und der Steuerpflichtige 
hatte zumindest das 60. Le-
bensjahr erreicht). Bei 
 Betriebsübergaben löste  
die Zurückbehaltung des 
Betriebsgebäudes immer 
 Immo-ESt aus.  

Bei Entnahmen bzw. 
Betriebsaufgaben seit 1. Juli 
2023 ist die Lage vorteil -
hafter. Die Entnahme von 
Grund und Boden sowie Be-
triebsgebäuden ins Privat-
vermögen erfolgt zum 
Buchwert. Es erfolgt keine 
Aufdeckung von stillen Re-
serven, somit wird auch kei-
ne Immo-ESt fällig. Es be-
steht aber ein Wahlrecht: 
Gebäude(teile) können auf 
Antrag auch mit dem ge-
meinen Wert entnommen 
werden, wenn z. B. der be-
günstigte Hälftesteuersatz 
für die Betriebsaufgabe zur 
Anwendung kommt. Dies 

„Sonderausgaben für thermi-
sche Sanierung oder ein klima-
freundliches Heizsystem nicht 
vergessen“, erinnert Steuerbe-
raterin Silvia Frasch, LBG.

Investitions- oder Gewinnfrei-
betrag? „Für jedes relevante 
Wirtschaftsgut überlegen, wel-
che Variante vorteilhafter ist“, 
rät Silvia Moser, Ecovis Austria.
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könnte vor allem dann von 
Vorteil sein, wenn es zu-
künftig zu einer Vermie-
tung kommt und dadurch 
höhere Abschreibungen 
möglich sind.  

Frasch empfiehlt: „So-
wohl bei Betriebsüber- als 
auch bei Betriebsaufgaben 
gilt künftig umso mehr, die 
individuelle Situation vo-
rausschauend und sorg -
fältig zu analysieren.“ 

 
Arbeitsplatzpauschale 
für Selbstständige 
Seit letztem Jahr können 
auch Selbstständige eine 
Arbeitsplatzpauschale für 
das Arbeiten zu Hause gel-
tend machen. Die Pauscha-
le steht für Aufwendungen 
aus der (teilweisen) betrieb-
lichen Nutzung der eigenen 
Wohnung zu und richtet 
sich an alle, die über kein 
 eigenes Arbeitszimmer ver-
fügen, das man immer 
schon abschreiben konnte.  

Dementsprechend gilt 
für die Pauschale als Vo-
raussetzung, „dass man 
kein Arbeitszimmer gel-
tend macht und auch kein 
anderer Raum außerhalb 
der Wohnung für die be-
triebliche Tätigkeit zur Ver-
fügung steht“, erläutert 
Frasch. Der Tischler, der 
seine Kundenkorrespon-
denz lieber zu Hause macht 
als in der Tischlerei, hat 
dementsprechend kein An-
recht auf eine Arbeitsplatz-
pauschale daheim. 
Zwei Varianten der  
Pauschale gibt es: 
l Große Arbeitsplatzpau-
schale von 1.200 Euro jähr-
lich: Wenn Einkünfte von 
nicht mehr als 11.000 Euro 
pro Jahr aus anderer akti-
ver Erwerbstätigkeit erzielt 
werden, für die ein Raum 
außerhalb der Wohnung 
zur Verfügung steht. (Sie 
steht daher auch zu, wenn 

keine andere aktive Er-
werbstätigkeit vorliegt!) 
l Kleine Arbeitsplatzpau-
schale von 300 Euro jähr-
lich: Wenn Einkünfte aus 
anderer aktiver Erwerbs -
tätigkeit von mehr als 
11.000 Euro jährlich erzielt 
werden, für die ein anderer 
Raum außerhalb der Woh-
nung zur Verfügung steht. 

 
Auslagerung Pensions-
verpflichtung – nur noch 
bis Ende 2023 
Wer seinen Mitarbeitern ei-
ne Betriebspension ermög-
licht, hat die laufenden und 
künftigen Verpflichtungen 
in der Bilanz mittels einer 
Pensionsrückstellung abzu-
bilden. Die Pensionsrück-
stellung kann auch an eine 
Pensionskasse übertragen 
werden – eine begünstige 
Auslagerung gemäß § 124 
EStG ist aber nur noch bis 
Ende 2023 möglich! 

„Die Begünstigung sieht 
vor, dass für die Übertra-
gung an eine Pensionskasse 
oder ein Versicherungsun-
ternehmen die Zehn-Pro-
zent-Grenze des § 4 Abs. 4 
Z 2 lit a EStG nicht zur An-
wendung kommt. Bei bei-
tragsorientierten Zusagen 
dürfen die Beiträge daher 
zehn Prozent der Gehalts-
summe aller Anwart-
schaftsberechtigten über-
steigen und können gleich-
zeitig in voller Höhe als 
 Betriebsausgabe angesetzt 
werden. Als Übertragungs-
stichtag darf jedoch kein 
späterer Tag als der 31. 12. 
2023 festgelegt sein“, erklärt 
Moser. 

Der Unterschieds -
betrag zwischen der steu-
erwirksam gebildeten Pen -
sionsrückstellung und dem 
Deckungserfordernis ist  
zu aktivieren und gleich-
mäßig über zehn Jahre 
 abzusetzen.  G
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